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Wahlbekanntmachung
zur Wahl der 12. Seniorenvertretung 
der Landeshauptstadt München
am 26. Juni 2022 

1. Die Wahl findet durch Briefwahl statt.
In der Zeit vom 9. Mai 2022 bis zum 26. Juni 2022 haben alle 
Wahlberechtigten die Möglichkeit, mit den zugesandten 
Wahlunterlagen zu wählen.

2.  Jede wahlberechtigte Person erhält von der Landeshaupt-
stadt München, Kreisverwaltungsreferat, Wahlamt bis spä-
testens 5. Juni 2022 folgende  Wahlunterlagen ohne Antrag 
übersandt:
–  einen Stimmzettel für die Wahl der Seniorenvertretung
–  einen Stimmzettelumschlag 
–  einen Wahlschein 
–  einen Wahlbriefumschlag für den Wahlschein und den 

Stimmzettelumschlag
–  ein Merkblatt für die Briefwahl 

Die Wahlberechtigten müssen dafür sorgen, dass der Wahl-
brief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein fristgerecht 
bis zum 26. Juni 2022, 24 Uhr, bei der auf dem  Wahlbrief-
umschlag angegebenen Dienststelle der Landeshauptstadt 
München eingeht. Er kann auch direkt beim Kreisverwal-
tungsreferat, Wahlamt oder in den Sonderbriefkasten im Rat-
haus eingeworfen werden. 

3.  Gewählt wird mit amtlich hergestellten Stimmzetteln.  
Muster können im Internet unter  
www.muenchen.de/seniorenvertretung oder  
in der Geschäftsstelle des Seniorenbeirates, Burgstr. 4,  
80331 München, Zimmer 105,  
Montag bis Donnerstag von 9 – 15 Uhr eingesehen werden.

4.  Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahl-
ergebnisses am 2. Juli 2022 um 9 Uhr im MOC Veranstal-
tungscenter München, Lilienthalallee 40, 80939 München 
(Atrium 4.1 und 4.2) zusammen. 
Die Feststellung des Wahlergebnisses ist öffentlich. Jeder-
mann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung der 
Auszählarbeiten möglich ist.

5. Wahlhinweise:
5.1  Es gelten die Grundsätze des relativen Mehrheitswahl-

rechts.
5.2  Jede wahlberechtigte Person hat so viele Stimmen wie im 

jeweiligen Stadtbezirk Seniorenvertreter*innen zu wählen 
sind, mindestens jedoch drei Stimmen. Eine Häufeln von 
bis zu drei Stimmen pro Kandidat*in ist zugelassen. 

5.3  Die Anzahl der Seniorenvertreter*innen eines jeden Stadt-
bezirks richtet sich nach der Anzahl der Wahlberechtig-
ten in diesem Stadtbezirk; je angefangene 2.000 Wahl-
berechtigte ist ein*e Seniorenvertreter*in vorgesehen.  
Im rechten Kästchen neben den Kandidat*innen ist die 
jeweilige Stimmenzahl (zwischen 1 und 3) einzutragen, 
oder auf andere Weise eindeutig zu kennzeichnen, die 
die oder der jeweilige Kandidat*in erhalten soll. 
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Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
  Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 19. April 2022  Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung

  HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheides gem. 
Art. Art. 71 Satz 4 i. V. m. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Isnystr. 5
Gemarkung Forstenried, /Flurnr. 556/25, Stadtbezirk: 19
Abbruch Bestand und Neubau eines Wohnhauses mit  
abgewalmtem Mansarddach inkl. Tiefgarage –  
VORBESCHEID

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 22.04.2022, Az. 6024-1.7-2021-23604-33, wurde 
ein Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Den Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art. 71 Satz 4 i. V. m. Art. 66 Abs. 1 BayBO eine 
Ausfertigung des Vorbescheides zuzustellen. Nachdem sich 
die vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als  
20 Miteigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung 
entsprechend Art. 71 Satz 4 i. V. m. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 Bay-
BO durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung 
gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Lan-
deshauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 
BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Vorbescheidsverfahrens 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukommission, 
Blumenstraße 19, Zimmer 436, einsehen. Vereinbaren Sie 
dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse  
plan.ha4-33@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24034.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

5.4  Gewählt sind in jedem Stadtbezirk die Kandidat*innen 
mit den jeweils höchsten Stimmenzahlen in der Reihen-
folge dieser Zahlen.

5.5  Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Für das Los-
verfahren gelten die im kommunalen Wahlrecht ange-
wandten Regelungen.

5.6  Die nicht gewählten Kandidat*innen sind in der Reihen-
folge ihrer Stimmenzahl Ersatzleute der gewählten 
Seniorenvertreter*innen.

6.  Jede wahlberechtigte Person kann ihr Stimmrecht nur ein-
mal und nur persönlich ausüben. Eine wahlberechtigte Per-
son, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinde-
rung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich 
hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfe-
leistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von 
der wahlberechtigten Person selbst getroffenen und geäu-
ßerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine 
Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme  
erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entschei-
dung der wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert 
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. 

7.  Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis ei-
ner Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe  
bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger 
Assistenz entgegen der Wahlentscheidung der wahlberech-
tigten Person oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung 
der wahlberechtigten Person eine Stimme abgibt.
Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafge-
setzbuches).

München, 10. Mai 2022 Sozialreferat
  Dorothee Schiwy
  Wahlleiterin

Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheides  
gem. Art. Art. 71 Satz 4 i. V. m. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Sanatoriumsplatz 2
Gemarkung Sektion VII , Flurnr. 12871/2 , Stadtbezirk: 18
Errichten eines temporären Parkdecks – VORBESCHEID

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 19.04.2022, Az. 6024-1.7-2021-23891-33, wurde 
ein Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Den Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art. 71 Satz 4 i. V. m. Art. 66 Abs. 1 BayBO eine 
Ausfertigung des Vorbescheides zuzustellen. Nachdem sich 
die vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 
Miteigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung 
entsprechend Art. 71 Satz 4 i. V. m. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 Bay-
BO durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung 
gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Lan-
deshauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 
BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Vorbescheidsverfahrens 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukommission, 
Blumenstraße 19, Zimmer 436, einsehen. Vereinbaren Sie 
dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse  
plan.ha4-33@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24034.
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 22. April 2022 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheides  
gem. Art. Art. 71 Satz 4 i. V. m. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Isnystr. 5
Gemarkung Forstenried, /Flurnr. 556/25, Stadtbezirk: 19
Abbruch Bestand und Neubau eines Wohnhauses mit 
Flachdach inkl. Tiefgarage – VORBESCHEID

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 21.04.2022, Az. 6024-1.7-2021-23605-33, wurde 
ein Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Den Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist 
gemäß Art. 71 Satz 4 i. V. m. Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Aus-
fertigung des Vorbescheides zuzustellen. Nachdem sich die 
vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mit-
eigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung ent-
sprechend Art. 71 Satz 4 i. V. m. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt 
mit dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Vorbescheidsverfahrens 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukommission, 
Blumenstraße 19, Zimmer 436, einsehen. Vereinbaren Sie 
dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse  
plan.ha4-33@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24034.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 22. April 2022 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Kreuzerweg 28
Gemarkung: Trudering; Flurnr. 843/0; Stadtbezirk: 15.
Vorhaben: Neubau 2-geschossiger Kinderhort in Holz-
ständerbauweise mit rückspringendem Dachgeschoss

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 19.04.2022, Az. 6024-1.1-2021-23288-32, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen/Abweichungen erteilt.

Nachbarbeteiligung:
Die Zustellung der Baugenehmigung an die Nachbarn nach 
Art. 66 Abs. 1 Satz 6 BayBO wird aufgrund der Vielzahl der 
Beteiligten gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO durch öffentli-
che Bekanntmachung ersetzt. Die Nachbarn haben die Mög-
lichkeit entsprechend der Rechtsbehelfsbelehrung gegen den 
Bescheid Klage einzulegen.

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 338, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-32@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24436.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 19. April 2022 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV - Lokalbaukommission
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Wasserburger Landstr. 159
Gemarkung: Trudering; Flurnr.: 208/12; Stadtbezirk: 15.
Vorhaben: Neubau eines Mehrfamilienhauses  
mit Tiefgarage 

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 25.04.2022, Az. 6024-1.23-2022-2195-32, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen und Befreiungen erteilt.

Nachbarbeteiligung:
Die Zustellung der Baugenehmigung an die Nachbarn nach 
Art. 66 Abs. 1 Satz 6 BayBO wird aufgrund der Vielzahl der 
Beteiligten gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO durch öffentli-
che Bekanntmachung ersetzt. Die Nachbarn haben die Mög-
lichkeit entsprechend der Rechtsbehelfsbelehrung gegen den 
Bescheid Klage einzulegen.

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 338, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-32@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24436.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 25. April 2022 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Nikolaistr. 15 
Gemarkung/Flurnr./Stadtbezirk: Gemarkung Schwabing / 
Flurnr. 98/0 / Stadtbezirk 12
Nutzungsänderung von Büro in Praxisambulanz  
für Psychotherapie und Verhaltenstherapie sowie  
als Büro-/Schulungs-/Seminarräumlichkeit

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 19.04.2022, Az. 1.2-2021-23954-41, wurde die 

Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen und Abweichungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 93, Fl.Nr.: 94 und Fl.Nr.: 110, die dem 
Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 
BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides 
zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im 
Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die 
erforderliche Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 
66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 540 informieren.  
Wenden Sie sich dazu bitte an die E-Mailadresse  
plan.ha4-41@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 22467.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 20. April 2022 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheids  
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Landsberger Str. 493 – 495
Gemarkung/Flurnr./Stadtbezirk: Pasing/ 1231/0  
Stadtbezirk 21
Neubau je eines Wohn- und Geschäftshauses mit  
Tiefgarage auf den Grundstücken Landsberger Str. 493 
und 495 – VORBESCHEID

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 21.04.2022, Az. 1.7-2021-6656-43, wurde der 
Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben unter Auflagen/
Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiungen erteilt.

Neubau je eines Wohn- und Geschäftshauses mit Tiefgarage 
auf den Grundstücken Landsberger Str. 493 und 495

Den Nachbarn Fl.Nr.: 1228/4 die dem Vorhaben nicht zuge-
stimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausferti-
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gung des Vorbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vor-
genannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 
Miteigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt 
mit dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Vorbescheidverfahrens 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukommission, 
Blumenstraße 19, Zimmer 424, einsehen. Vereinbaren Sie 
dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse  
plan.ha4-43@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 26489.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München  
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 21. April 2022 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Gollierstr. 35 
Gemarkung/Flurnr./Stadtbezirk: Sektion V /  
Fl.Nr.: 8081/33 / 8
Aufstockung und Ausbau des Dachgeschosses  
Rückgebäude

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 22.04.2022, Az. 6024-1.23-2021-24618-23, 
wurde die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben 
unter Auflagen und Abweichungen erteilt.

Die Abweichungen betreffen insbesondere die Nichteinhaltung 
von Abstandsflächen zu den Nachbargrundstücken FlNrn. 
8081/24, 8081/25, 8081/32 und  8081/34 sowie zwischen Ge-
bäuden auf dem Baugrundstück.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 8081/24 und 8081/32, die dem Vorhaben 
nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine 
Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. 
Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum 
von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderli-
che Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im 

Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66 
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 226, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-23@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 25020.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München  
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 25. April 2022 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Mozartstr. 11d
Gemarkung Sektion V /Flurnr. 9845/1 /Stadtbezirk: 2
Vergrößerung Wohnungsflur Wohnung 1 im 1. und 2.OG 
und Änderung der Wohneinheiten: Wohnung 6 im 1. und 
2.OG wird den Wohnungen 1 und 5 zugeschlagen 

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 25.04.2022, Az. 1.23-2021-23922-21, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 9845, Fl.Nr. 9845/2, Fl.Nr. 9844, Fl.Nr. 
9809, Fl.Nr. 9810, Fl.Nr. 9811, Fl.Nr. 9812 und Fl.Nr. 9821, die 
dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 
Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbe-
scheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grund-
stücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, 
wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekannt-
machung im Amtsblatt der Landeshauptstadt München als 
bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 123, einsehen. Verein-
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baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-21@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 21544.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 25. April 2022 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Groschenweg 23
Gemarkung: Trudering
Flurnr.: 351/35
Stadtbezirk: 15
Vorhaben: Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern mit 
insges. 8 Wohneinheiten mit Tiefgarage

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 25.04.2022, Az. 1.201-2022-5286-32  wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen/Abweichungen und Befreiungen erteilt.

Die Nachbarn Fl. Nr. 350/33, Fl. Nr. 350/34, Fl. Nr. 351/34 und 
Fl. Nr. 351/36 haben den Baueingabeplan nicht unterschrie-
ben. Das Bauvorhaben entspricht den öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften, die im bauaufsichtlichen Verfahren zu prüfen 
sind, nachbarrechtlich geschützte Belange werden nicht be-
einträchtigt; insbesondere werden keine Befreiungen oder Ab-
weichungen erteilt, die nachbarrechtlich von Bedeutung sind.

Die Nachbarzustellung wird gemäß Art. 66 Abs. 1 Satz 4  
BayBO in pflichtgemäßer Ermessensausübung aufgrund der 
großen Anzahl an Nachbarn (mehr als 20 Miteigentümer) ent-
sprechend Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO durch öffentliche Be-
kanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt München 
ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt.

Die Nachbarn haben die Möglichkeit, entsprechend der Rechts-
behelfsbelehrung gegen den Bescheid Klage einzulegen.

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 

Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 338, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-32@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24597.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
  
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig. 
 

München, 25. April 2022 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV - Lokalbaukommission

Bekanntmachung
Bauleitplanverfahren – Beteiligung der Öffentlichkeit – 
hier:  Unterrichtungs- und Äußerungsmöglichkeit für die 

Öffentlichkeit gemäß § 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des 
Baugesetzbuches (BauGB)

         – Beschleunigtes Verfahren – 

Stadtbezirk 02 Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt

Für das Planungsgebiet

Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2168
Schützenstraße (südlich und östlich),
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Luitpoldstraße (westlich), Prielmayerstraße (nördlich)
(Teiländerung der Bebauungspläne Nrn. 41b, 41c und 688)
– Karstadt am Bahnhofplatz –

wird die Unterrichtungs- und Äußerungsmöglichkeit für die 
Öffentlichkeit vom 16. Mai 2022 mit 13. Juni 2022 durch-
geführt.

Die Vollversammlung des Stadtrates hat am 23.06.2021 be-
schlossen, für das vorgenannte Gebiet einen Bebauungsplan 
mit Grünordnung aufzustellen. Grundlage für den Bebauungs-
planentwurf ist die prämierte Arbeit aus dem abgeschlosse-
nen Wettbewerbsverfahren für das Projekt Karstadt an der 
Schützenstraße.

Der Bebauungsplan hat die Neustrukturierung eines Kern-
gebietes mit Büro, Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleis-
tung zum Ziel und schlägt in der besonderen Lage zwischen 
Altstadt und Hauptbahnhof eine, an die städtebauliche Umge-
bung angepasste bauliche Entwicklung mit neuer Kubatur vor. 
Das Angebot an Frei- und Aufenthaltsflächen im direkten Um-
feld des Projektes und die Durchwegung des Baublocks wird 
ergänzt. 

Im weiteren Verfahren werden Maßnahmen zum Klimaschutz, 
zur Klimaanpassung und zur Umsetzung der Verkehrswende 
konkretisiert.

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren 
gemäß § 13a BauGB aufgestellt.
Es wird keine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durch-
geführt.

Die Unterlagen, aus denen sich die Öffentlichkeit zu den all-
gemeinen Zielen und Zwecken sowie wesentlichen Auswir-
kungen der Planung unterrichten kann, werden vom 16. Mai 
2022 mit 13. Juni 2022 an folgenden städtischen Dienststel-
len zur Einsicht bereitgehalten:

1.  beim Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Blu-
menstraße 28 b (Hochhaus), Erdgeschoss, Raum 017 (Aus-
legungsraum – barrierefreier Eingang an der Ostseite des 
Gebäudes, auf Blumenstraße 28 a), von Montag mit Freitag 
von 6 Uhr bis 18 Uhr,

2.  bei der Bezirksinspektion Mitte, Tal 31 
(Montag, Mittwoch, Freitag von 7.30 bis 12 Uhr, 
Dienstag von 8.30 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, 
Donnerstag von 8.30 bis 15 Uhr) eine Einsichtnahme ist 
nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung 
unter 089 / 233-32400 möglich,

3.  bei der Stadtbibliothek im Motorama, Rosenheimer  
Straße 30 – 32 (Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und 
Samstag von 10 bis 15 Uhr).

Die Unterlagen zum Bebauungsplanverfahren sowie die  
Datenschutzhinweise zur Öffentlichkeitsbeteiligung im Bau-
leitplanverfahren sind auch im Internet unter der Adresse
www.muenchen.de/auslegung zu finden.

Auskünfte zum Bebauungsplan erhalten Sie unter der Telefon-
nummer 089/233-26086 während der Dienstzeit Montag mit 
Donnerstag von 9.30 bis 12.30 Uhr und Freitag von 9.30 Uhr 
bis 12 Uhr bzw. per E-Mail unter plan.ha2-21p@muenchen.de.

Äußerungen können während dieser Frist bei den oben ge-
nannten städtischen Dienststellen vorgebracht werden. Diese 
werden überprüft und fließen dann in das weitere Bauleitplan-
verfahren ein. Eine Entscheidung zu den Äußerungen wird 
durch den Stadtrat getroffen.

Aktueller Hinweis:
Inwieweit für Besucher*innen des o.g. Dienstgebäudes eine 
Maskenpflicht besteht, ist den jeweils geltenden Regelungen 
der Landeshauptstadt München zu entnehmen und ist per 
Aushang am Eingang des Dienstgebäudes kenntlich gemacht. 
Die Regelungen können ferner unter folgendem Link abgeru-
fen werden: https://stadt.muenchen.de/infos/ 
corona-infoportal-muenchen.html#Masken. 
Darüber hinaus wird gebeten, die allgemeinen Verhaltens-
empfehlungen der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmen-
verordnung (BayIfSMV) in ihrer jeweils gültigen Fassung zu 
beachten.

München, 27. April 2022 Referat für Stadtplanung
  und Bauordnung

Entnennung und Neubenennung einer Straße  
im 9. Stadtbezirk Neuhausen-Nymphenburg

Aufgrund des Beschlusses der Vollversammlung vom 
02.02.2022 wird folgender Straßenname aufgehoben:

Hilblestraße (Straßenschlüsselnummer 01978)

Mit dem selben Beschluss der Vollversammlung vom 
02.02.2022 wird diese Straße wie folgt 
neu benannt:

Maria-Luiko-Straße (Straßenschlüsselnummer 06799)

Diese Verfügung, einschließlich der Begründung und Rechts-
behelfsbelehrung, kann bei der Landeshauptstadt München, 
Kommunalreferat-GeodatenService, Denisstr. 2, Zi. 236 
während der üblichen Dienstzeiten (bitte vereinbaren Sie einen 
Termin unter strassennamen.kom@muenchen.de ) bis ein-
schließlich 03.06.2022 eingesehen werden.

München, 21. April 2022 Kommunalreferat
  GeodatenService

Die Landeshauptstadt München beabsichtigt,  
die Trägerschaft für städtische Bauten an freigemeinnüt-
zige und sonstige Träger zum Betrieb von anerkannten 
und genehmigten öffentlichen Kindertageseinrichtungen 
zu übertragen:

Annemarie-Renger-Str.
Aubing-Lochhausen-Langwied (22)
Haus für Kinder 
48 Plätze für Kinder unter 3 Jahren und 100 Plätze 
für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt
freistehend, Fertigstellung geplant II/23

Die Kindertageseinrichtung in der Annemarie-Renger-
Str. befindet sich im neu entstehenden Stadtteil Freiham. 
Dort wird in Kooperation von Referat für Bildung und 
Sport, Referat für Gesundheit und Umwelt und Sozial-
referat eine Präventionskette aufgebaut. Im Zentrum 
steht dabei das gute und gesunde Aufwachsen für alle 
Kinder in Freiham. Eine Teilnahme an der Präventions-
kette wird gewünscht. 
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Weitere Informationen finden sich unter: 
https://stadt.muenchen.de/infos/praeventionskette- 
freiham.html

Thusnelda-Lang-Brumann-Str. 11 
Neuhausen-Nymphenburg (9)
Haus für Kinder 
36 Plätze für Kinder unter 3 Jahren, 75 Plätze für Kinder 
ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt und 25 Hortplätze für 
Grundschulkinder
Fertigstellung geplant II/23 

Die Landeshauptstadt München steht in der Verantwortung, 
den Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung zu erfüllen. 
Der Geschäftsbereich KITA im Referat für Bildung und Sport 
behält sich deshalb vor, für die Erstbelegung von neu überlas-
senen städtischen Einrichtungen, Vorgaben hinsichtlich der 
Altersstruktur und Platzvergabe zu machen.
Der Geschäftsbereich KITA kann fordern, dass Kindergarten-
plätze in neuen Einrichtungen im Rahmen der Erstbelegung 
vorrangig mit 2-Jährigen belegt (maximal 12 Krippenkinder 
pro   Kindergartengruppe) werden und dass, sobald eines 
dieser Kinder das 3. Lebensjahr vollendet, der hierdurch ge-
wonnene Platz bis zur vollen lt. Betriebserlaubnis und Vertrag 
zugelassenen Gruppenstärke mit Kindern der Altersgruppe 
der 3 – 6-jährigen gemäß Satzung unverzüglich nach belegt 
wird. Hortplätze in neuen Einrichtungen können im Rahmen 
der Erstbelegung vorrangig mit Kindern im Jahr vor der Ein-
schulung belegt werden.
Unabhängig davon führt die KITA-Elternberatung zunächst 
alle Vormerklisten für die ausgeschriebenen Kindertagesein-
richtungen. 

Die Träger*in ist verpflichtet diese Vormerklisten für die Aus-
wahl zu übernehmen. 
Die Krippenplätze und Kindergartenplätze sind entsprechend 
dieser Liste zu vergeben. Bei der Erstvergabe sind die der 
Träger*in von der KITA-Elternberatung bezeichneten Kinder im 
Krippen- und Kindergartenalter, auch die hier bezeichneten 
Integrationskinder, aufzunehmen. Das Betreuungspersonal ist 
vor Betriebsaufnahme auf die vorgesehene bedarfsgerechte 
Aufnahme behinderter oder von Behinderung bedrohter Kin-
der ausdrücklich hinzuweisen. Einzelne Krippen- oder Kinder-
gartenkinder können auch noch im Laufe des ersten Jahres 
nach Inbetriebnahme von der KITA Elternberatung zur Aufnah-
me zugewiesen werden. 

Die Träger*in darf bis zum Ablauf von 12 Monaten nach der  
Inbetriebnahme nur dann Zusagen hinsichtlich der Aufnahme 
von Krippen- und Kindergartenkindern erteilen, wenn die 
KITA- Elternberatung vorher der Platzvergabe zugestimmt hat.

Wir bitten um Beachtung folgender, aktuell gültiger Bedingun-
gen:

 – Ein Antrag auf die Münchner Förderformel muss bei Ab-
schluss eines Vertrages zur Betriebsträgerschaft bei der 
Landeshauptstadt München, Referat für Bildung und Sport, 
Geschäftsbereich KITA gestellt werden. Die Gewährung der 
Zuwendungen kann ab dem Monat der Antragstellung erfol-
gen, in dem die Fördervoraussetzungen erfüllt sind. 

 – Die Höhe des Betriebskostenzuschusses richtet sich nach 
der Münchner Förderformel (Zuschussrichtlinie, in der je-
weils geltenden Fassung), Sie können sich unter dem Link  
https://stadt.muenchen.de/infos/muenchner-foerderformel-
mff.html über die Münchner Förderformel sowie über die 
geltenden Beschlüsse u.s.w. informieren.

 – In einer Kindertageseinrichtung findet die Satzung über den 
Besuch der Kinderkrippen und Häuser für Kinder, Kinder-
gärten und Horte der Landeshauptstadt München (Kinder-

tageseinrichtungssatzung) Anwendung. Kinder mit besonde-
ren Bedürfnissen und Förderbedarf haben, wie alle Kinder, 
den Rechtsanspruch auf einen Kindertagesbetreuungs-
platz. In allen Einrichtungsarten sind deshalb bei entspre-
chendem Bedarf bereits ab Betriebsaufnahme zur gemein-
samen Förderung Plätze für Kinder mit Behinderung und 
Kinder, die von Behinderung bedroht sind, aufzunehmen. 
Das Personal ist vor Betriebsaufnahme darauf hinzuwei-
sen. 

 – Hinsichtlich der Entgelte sind die Regelungen in der Münch-
ner Förderformel, Zuschussrichtlinie Punkt 2.2 anzuwen-
den. Die jeweils geltenden Voraussetzungen des Faktors 
eallg sind zu beachten mit der Maßgabe, dass die Höchst-
beträge für die Inanspruchnahme der jeweiligen Buchungs-
stufe in der jeweiligen Nutzungs- und Besuchsart gemäß 
der Gebühren der städtischen Kindertageseinrichtungsge-
bührensatzung in der jeweils geltenden Fassung nicht über-
schritten werden dürfen.

 – Die Vergütung des Personals muss gem. den Vorgaben der 
Zuschussrichtlinie zur Münchner Förderformel, in der je-
weils geltenden Fassung, erfolgen.

 – Die Überlassung erfolgt miet- und pachtfrei.

 – Die Träger*in darf keine Reduzierung ihres bisherigen Platz-
angebotes im jeweiligen Stadtbezirk, wenn vorhanden,  
vornehmen. Es muss gewährleistet sein, dass der Bedarf, 
der aus der neuen Wohnbebauung entsteht, gedeckt ist.

Falls Sie Interesse haben sich zu bewerben, bitten wir Sie, 
Ihre Interessenbekundung schriftlich, bitte bis spätestens 
24.05.2022 – es gilt das Datum des Eingangs bei der 
LHM – an die Landeshauptstadt München, Referat für Bildung 
und Sport, Geschäftsbereich KITA, Abteilung Koordination 
und Aufsicht Freie Träger, Trägerauswahlverfahren,  
Landsberger Str. 30, 80339 München oder per E-Mail an  
tav.ft.kita.rbs@muenchen.de – zu senden. Sie erhalten dann 
die Bewerbungsformulare per E-Mail. 
Bitte vergessen Sie nicht, bei Abgabe Ihrer Interessenbekun-
dung auch Ihre aktuelle E-Mail-Adresse anzugeben. Für die 
Bewerbung im Trägerauswahlverfahren sind ausschließlich die 
vorgegebenen Unterlagen zu verwenden. 
Zur Sicherstellung einer fristgerechten Abgabe dient der 
Briefkasten am Rathaus – Marienplatz der LHM. (Bis 24.00 h 
wird der Eingang tagesgenau abgestempelt.)

Die Bewerbungsformulare beinhalten: 
1. Das Vorblatt zum Bewerbungsformular
2. Das mehrseitige Bewerbungsformular

Ausschlusskriterien:
1. Ausschlusskriterium 
Die Frist des Eingangs der Interessenbekundung wurde nicht 
eingehalten.
2. Ausschlusskriterium 
Die Frist des Eingangs und/oder der Umfang der Bewer-
bungsunterlagen wurden nicht eingehalten. 
3. Ausschlusskriterium
Nichteinhaltung der Anlage 1 des Stadtratsbeschlusses vom 
26.06.2019
4. Ausschlusskriterium
Es ist hier insbesondere ausreichend darzulegen, dass die 
Voraussetzungen zur Erteilung einer Erlaubnis für den Betrieb 
der jeweiligen Kindertageseinrichtung gemäß § 45 SGB VIII 
erbracht und die genannten Bedingungen erfüllt werden kön-
nen. (Siehe Vorgaben der Anlage 3 des Beschlusses zum 
„Start zur stufenweisen Einführung der MFF, vom 26.01.2011 
und die Vorgaben des Beschlusses „Weiterentwicklung der 
Münchner Förderformel“ vom 14.12.2011.) 
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Die vollständige Bewerbung muss bis spätestens 28.06.2022 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Bildung und 
Sport, Geschäftsbereich KITA, Abteilung Koordination und 
Aufsicht Freie Träger, Trägerauswahlverfahren, Landsberger 
Str. 30, 80339 München, in der genannten Form in Papier und 
unterschrieben per Post eingegangen sein. Es gilt das Datum 
des Eingangs bei der LHM. Zur Sicherstellung einer fristge-
rechten Abgabe dient der Briefkasten am Rathaus am Marien-
platz der LHM. (Bis 24.00 h wird der Eingang tagesgenau ab-
gestempelt.)
Alle Kosten, die im Zuge dieser Bewerbung entstehen sind 
von den Bewerber*innen zu tragen und sind in keinem Fall er-
stattungsfähig.

Wir weisen darauf hin, dass Ihre unterschriebene Bewerbung 
für o.g. Einrichtung zusätzlich per PDF-E-Mail (Mail-Adresse: 
tav.ft.kita.rbs@muenchen.de) an uns zu senden ist. Eine reine 
E-Mail-Bewerbung ist für die Fristwahrung nicht ausreichend. 
  
Folgende Kriterien werden für die Bewerbung/Gewichtung 
(Faktor 1,0) zugrunde gelegt:

Teil A für Bewerber*innen ohne Betriebsträgerschaft
 – A1 Pädagogische Hauskonzeption 
 – A2 Gesundheitsförderung 
 – A3 Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit Eltern

Teil B für alle Bewerber*innen
 – B1 Querschnittsaufgaben, Integration, Inklusion,  

Gender thematik
 – B2 Sozialraumorientierung
 – B3 Organisationsstruktur und qualitätssichernde  

Maßnahmen 
 – B4 Auslastung und Belegung 
 – Darstellung zur besonderen Eignung → greift erst bei  

engem Wettbewerb (Gewichtung Faktor 2,5)

Bitte beachten Sie, dass es sich die Landeshauptstadt Mün-
chen vorbehält, bei wesentlichen Veränderungen der Grund-
lagen tatsächlicher oder rechtlicher Art von den hier bekannt-
gemachten Rahmenbedingungen abzuweichen.

Für weitere Auskünfte zum Auswahlverfahren wenden Sie  
sich bitte an Tel. 089 / 233-84242 oder per E-Mail:  
tav.ft.kita.rbs@muenchen.de.
Für Auskünfte zur Fachplanung für die Einrichtungen im  
Auswahlverfahren erreichen Sie die Abteilung Zentrales  
Immobilienmanagement im Referat für Bildung und Sport, 
per E-Mail unter:

Frau Anna Hoffmann; Stadtbezirk 22;  
west-1.zim.rbs@muenchen.de
Herr Bernd Wegezeder, Stadtbezirk 9;  
nord-3.zim.rbs@muenchen.de 

München, 26. April 2022 Referat für Bildung und Sport
  Geschäftsbereich Kita
  Koordination und Aufsicht  
  freie Träger
  RBS-KITA-FT-TAV

Öffentliche Bekanntmachung
Eintragung von Übermittlungssperren 
nach dem Bundesmeldegesetz

Sie haben nach den Vorschriften des Bundesmeldegesetzes 
(BMG) die Möglichkeit, einzelnen Datenübermittlungen der 
Meldebehörde zu widersprechen.

Folgenden Datenübermittlungen können Sie widersprechen:

1. Widerspruch gegen die Übermittlung an das Bundesamt  
für das Personalmanagement der Bundeswehr, soweit Sie die 
deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und das 18. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben, gemäß § 36 Abs.2 BMG in 
Verbindung mit § 58c Abs.1 Soldatengesetz.

2. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öf-
fentlich-rechtliche Religionsgesellschaft, der nicht die melde-
pflichtige Person angehört, sondern Familienangehörige der 
meldepflichtigen Personen gemäß § 42 Abs. 2 und 3 BMG.

3. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Partei-
en, Wählergruppen oder Träger von Wahlvorschlägen bei 
Wahlen und Abstimmungen gemäß § 50 Abs.1 und 5 BMG.

4. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Man-
datsträger, Presse und Rundfunk aus Anlass von Alters- und 
Ehejubiläen gemäß § 50 Abs. 2 und 5 BMG.

5. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adress-
buchverlage gemäß § 50 Abs. 3 und 5 BMG.

Der Antrag bedarf keiner Begründung, ist von keinen Voraus-
setzungen abhängig und gilt solange, bis er durch eine ge-
genteilige Erklärung widerrufen wird. Die Eintragung von 
Übermittlungssperren ist kostenlos.

Schnell und unbürokratisch ist die Beantragung von Übermitt-
lungssperren Online im Internet möglich.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der Beantragung von 
Übermittlungssperren mit einem formlosem Schreiben oder 
mittels eines Antragsformulars, welches Sie ebenfalls auf 
unserer Homepage www.muenchen.de finden.

Weitere Informationen, die Möglichkeit der Onlinebestellung 
und das Antragsformular finden Sie auf folgender Seite:

www.muenchen.de/dienstleistungsfinder/muenchen/1064444/

Landeshauptstadt München Kreisverwaltungsreferat

Postanschrift: Landeshauptstadt München
   Kreisverwaltungsreferat Hauptabteilung II  

Bürgerangelegenheiten
  Ruppertstraße 19
  80466 München

München, 21. April 2022 Kreisverwaltungsreferat
  Dr. Böhle
  Berufsmäßiger Stadtrat
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Bürgerversammlung des
5. Stadtbezirkes – Au-Haidhausen
Bezirksteil Au
am 24.05.2022

In Abstimmung mit dem Bezirksausschuss 5 – Au-Haidhausen 
teile ich mit, dass am Dienstag, den 24.05.2022 um 19.00 Uhr 
in der Turnhalle des Pestalozzi-Gymnasiums, Eduard-Schmid-
Straße 1, 81541 München, die Bürgerversammlung des 5. 
Stadtbezirkes – Au-Haidhausen, Bezirksteil Au stattfindet.

Die Leitung der Bürgerversammlung wird  
Herr Stadtrat Dr. Florian Roth übernehmen.

Dieter Reiter
Oberbürgermeister

Bürgerversammlung des
5. Stadtbezirkes – Au-Haidhausen
Bezirksteil Haidhausen
am 31.05.2022

In Abstimmung mit dem Bezirksausschuss 5 – Au-Haidhausen 
teile ich mit, dass am Dienstag, den 31.05.2022 um 19.00 Uhr 
in dem Festsaal des Hofbräukellers, Innere Wiener Straße 19,
81667 München, die Bürgerversammlung des 5. Stadtbezir-
kes – Au-Haidhausen, Bezirksteil Haidhausen stattfindet.

Die Leitung der Bürgerversammlung wird  
Frau Stadträtin Anne Hübner übernehmen.

Dieter Reiter
Oberbürgermeister

Bürgerversammlung des
21. Stadtbezirkes – Pasing-Obermenzing
Bezirksteil Obermenzing
am 01.06.2022

In Abstimmung mit dem Bezirksausschuss 21 – Pasing-Ober-
menzing teile ich mit, dass am Mittwoch, den 01.06.2022  
um 19.00 Uhr in der Sporthalle am Schulzentrum Pfarrer-
Grimm-Straße 1, 80999 München, die Bürgerversammlung 
des 21. Stadtbezirkes – Pasing-Obermenzing, Bezirksteil 
Obermenzing stattfindet.

Die Leitung der Bürgerversammlung wird  
Frau Stadträtin Anna Hanusch übernehmen.

Dieter Reiter
Oberbürgermeister

Nichtamtlicher Teil

Kontakte der Referate und des Direktoriums

Baureferat
Leitung: Rosemarie Hingerl
Friedenstraße 40, 81671 München
baureferat@muenchen.de

Gesundheitsreferat
Leitung: Beatrix Zurek
Bayerstraße 28a, 80335 München
r.gsr@muenchen.de

Kommunalreferat
Leitung: Kristina Frank
Denisstraße 2, 80335 München 
kommunalreferat@muenchen.de

Kreisverwaltungsreferat
Leitung: Dr. Thomas Böhle
Ruppertstraße 19, 80466 München
kreisverwaltungsreferat@muenchen.de

Kulturreferat
Leitung: Anton Biebl
Burgstraße 4, 80331 München
kulturreferat@muenchen.de

Mobilitätsreferat
Leitung: Georg Dunkel
Implerstraße 7-9, 81371 München
mobilitaetsreferat@muenchen.de

Personal- und Organisationsreferat
Leitung: Dr. Alexander Dietrich
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
personal@muenchen.de

Referat für Arbeit und Wirtschaft
Leitung: Clemens Baumgärtner
Herzog-Wilhelm-Straße 15, 80331 München
wirtschaft@muenchen.de 

Referat für Klima- und Umweltschutz
Leitung: Christine Kugler
Bayerstraße 28a, 80335 München
r.rku@muenchen.de

Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Leitung: Prof. Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk
Blumenstraße 28b, 80331 München
s.plan@muenchen.de

Referat für Bildung und Sport
Leitung: Florian Kraus
Bayerstraße 28, 80335 München
bildung-und-sport@muenchen.de

IT-Referat
Leitung: Thomas Bönig
Agnes-Pockels-Bogen 21, 80992 München
rit@muenchen.de

Sozialreferat
Leitung: Dorothee Schiwy
Orleansplatz 11, 81667 München
sozialreferat@muenchen.de
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Stadtratsfraktion der CSU mit FREIE WÄHLER
Rathaus, Zimmer 249
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 50, Fax 233-9 27 47
csu-fw-fraktion@muenchen.de 

SPD/Volt-Fraktion
Rathaus, Zimmer 150
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 27, Fax 233-2 45 77
spd-rathaus@muenchen.de 

DIE LINKE./Die PARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 176
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 52 35, Fax 233-2 81 08
dielinke-diepartei@muenchen.de

FDP BAYERNPARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 218
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 45, Fax 233-2 04 36
fdpbayernpartei@muenchen.de

Fraktion ÖDP/München-Liste
Rathaus, Zimmer 118
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 69 22
oedp-ml-@muenchen.de 

AfD
Rathaus
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 30 64 75 68
info@afd-stadtrat-muenchen.de

Stadtkämmerei
Leitung: Christoph Frey
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
bdr.ska@muenchen.de

Direktorium
Leitung: Silvia Dichtl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
direktorium@muenchen.de

Kontakte der Stadtpolitik

Stadtspitze

Oberbürgermeister Dieter Reiter
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.ob@muenchen.de 

Bürgermeisterin Katrin Habenschaden
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm2@muenchen.de

Bürgermeisterin Verena Dietl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm3@muenchen.de

Stadtrat

Fraktion Die Grünen – Rosa Liste
Rathaus, Zimmer 339
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 20, Fax 233-9 26 84
gruene-rosaliste-fraktion@muenchen.de


